
209 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (165 der Bei- 30. Juni 1971 ein.e übergangslösung (Art. I des 
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Kriegs- Gesetzentwurfes) zu schaff,en. ' 
opferversorgungsgesetz 1957 neuerlich ab ge- Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 

ändert· und ergä!lzt- wird Regierungsvorlage in ~einer Sitzung am 9. No-

Der vorliegende GesetzentwiUrf sieht im vember 1970 der Vorberatung unterzogen. Nach 
ch h ein'er Debatte, an der sich außer dem Bericht-wesentli en Erhö ungen der Kriegsopferrenten 

für j'ene Witwen und Waisen vor, die ausschließ- erstatter die Abgeordneten Li baI, Anton 
Hch oder überwiegend ihren Lebensunterhalt von S chI a ger, Pan s i, S ta u d i n g,e r, M e 1," 
den :aezügen nach dem Kriegsopf,e'rversorgungs- t ,e r, Dr, HaI der, L ins baue r, Dr. K oh 1-
gesetz (KOVG.), 1957 bestreiten miissen. ,über- mai er sowie der Vizekanzler und Bundesmini-

,dies soll auch die ungleiche Behandlung der ster für soziale Verwaltung Ing. H ä u s er be
Kriegerwitwen hinsichtlich de's Anspruches auf teiligten, Wurde die Regierungsv:orlage unter Be
Zusatzrente 'geg,enüber denjenigenWitweri' be- riicksichtigung zweier gemeinsamer "Abände~ 
seitigt, werden, die, nacli dem Allgemeinen Sozial- rungsanträge der Abgeordneten L i baI, S t a u
v,ersicherungsgesetz (ÄSVG.) einen Anspruch auf cl in ger, Me 1 te r und Genossen hz,w. der 
Ausgleichszulage habenl Um a.uCh den Krieger- Abgeordneten Anton Sc h 1 a ger, Me 1 t e r, 
witwen ein ausreichendes Mindesteinkpmmen zu L i baI und Genossen einstimmig angenommen. 
sichern, sieht 'der':Gesetzentwurfdie Gleich- Die Abänderungsanträge der Abgeordneten 
ziehung' der" Witwenzusatzr;ente mit dem je- Me 1 te rund Anton Sc h 1 ag erfanden im 
weiligen Ri,chtsatz nach dem ASVG., vor. Außer~ Ausschuß keine Mehrheit. 

, dem, sollen auch die ,Einkomm~nsgrenzen für' Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der, 
die ,erhöhten Waise.nrenten und -beihilfen in ein Ausschuß für soziale Verwaltung den An t rag, 
entsprechendes Verhältniszuffi Richtsatz g,ebr:acht der Nationalrat wolle dem von der Bundesregie
werden. Die Neuregelung im KOVG. :i957 rung vorgelegten Gesetzentwurf (165 der Bei
(Art. II und III des 'Gese'tzentwurfes) sollge" lagen) mit ,den an ge s chI 0 S sen e n A b
meinsammit der beabsichtigten Neufestsetzung ä n,d er u n gen die verfa'ssungsmäßige Zustim
des Rich'nsatzes ab L Juli 1971 wirksam werden. mung erteilen. 
Die Angleid1Ung an den Richtsatz macht es er
forderlich, für die Zeit vom 1. Jänner 1971 bis 

Hellwagner 
Berichterstatter 

Wien, am 9. November 1970 

Horr 
Obmann 

}. 
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2 209 der Beilagen 

'j. 

Abänderungen 
zum Gesetzentwurf in 165 der Beilagen 

1. Im Art. II ist nach der Ziffer 1 als Ziffer 1 a 
einzufügen: 

,,1 a. Im § 13 Abs. 4 wird der Betrag von 
5000 S auf 1 O.OOOS erhöht." 

2.:Iril Art: 11' ist nach der Ziffer.9 als Ziffer 9 a 
einzufUgen: . 

?,9a. § 46 Ab~ .. 1, 3~nd 4 hahen zu lauten: 

: ,(1) Die Elternteilrente beträgtmona:tlich 257 S, 
die· Elternpaarrente monatlich 515:S~ ·Diese Be
träge sind um ein Fiinftel zu· erhöhen, wenn die 
Eltern(& 44) zwei oder mehr Kinder oder das 
einzige Kind durch 'eine Diensnbeschädigung ver
loren: haben. Eltern nach. Schwerbeschädigten, 
die bis' zum Tod Anspruch auf die Beschädigten
rente' für. Erwerbsunfähige hatten, ist der An
spruch. auf Erhöhung der Ekernrente auch dann 
gewahrt; .. wennder Tod. nicht, die Folge einer 
Dienstb.esmädigung war: . 

,(3) Die Elternrente nach Abs. 1 ist insoweit 
zu e'rhöhen; als das· mOn:;!:tliche . Einkommen 
(§ 13)· abzüglich eines Freihetrages' von' 277 S 
bei Elternteilen den Betrag von 431 S und bei 
Elternpaaren den Betrag von 712 S nicht erreicht. 

(4) An die Stelle der in den Abs. 1 und 3 an
geführten Beträge treten mit Wirkung vom 
1. Jänner "1972 undi:n der Folge vom 1. Jänner 
eines jeden Jahres die urit:er Bedachtnahme auf 
§ 63 vervidfachten Beträge.''' 

3. Im, Art. II hat die Ziffer 13 wie folgt zu 
lauten: 

,,13: Im §. 63 Abs. 2 hat' die Zitierung der 
§§ 36, 42 und 46 zu entfallen.'" 

4. Im Art. II hat die Ziffer 14 wie folgt zu 
laut~n: 
'. ,,14~ § 63 Abs. 5 hat zu'lauten: 

,(5) Di,e Bestimmungen der Abs. 2 und 3 firi~ 
den auf die in den §§ 11,35, .42, 46 und 73 
angeführten Beträge mit der Einschrän.kungAri~ 
wendung, daß die. in. den. §§ 11: urrd 73 ange
führten Beträge 'der. . mit· Wirksamkeit·vom 
L Jänner 1970 ·unddiein den §§, 35,42 und 46 
angeführten Beträge der mit- Wirksamkeit.vom 
1. Jänner 1972 vorzunehmenden' Anpassung· zu
grunde. zu legen. sind;' ce .. ". ' 
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